
Die Verwaltung wird im Rahmen der Prüfung der weiteren denkmalwürdigen 

Bereiche und Grabstellen mit dem Landschaftsverband Rheinland die Eintragung 
der Denkmalliste von 1987 insbesondere die textlichen Festlegungen prüfen und 

ggf. überarbeiten. Der Petent soll zu diesem Termin beratend hinzugezogen 
werden. 


